
 

 
1. Änderungssatzung  

zur Satzung zur Regelung des Kostenersatzes und zur Gebührenerhebung 
für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Kreisstadt Aue 

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistadt Sachsen (SächsGemO) 
vom 18.03.2003 (SächsGVBl. S 55 ber. S 159)zuletzt geändert durch Gesetz vom 
01.06.2006 (SächsGVBl. S. 151) i.V.m. § 69 Abs. 3 Sächsisches Gesetz über den 
Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 24. 06. 
2004 (GVBl. S.245, ber. 647) zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.09.2005 (Sächs 
GVBl. S. 266; 267) beschließt der Stadtrat der Kreisstadt Aue in seiner Sitzung am 
27.06.2007 mit Beschluss-Nr. 183 folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung zur 
Regelung des Kostenersatzes und zur Gebührenerhebung für Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Kreisstadt Aue vom 19.02.2004, bekannt gemacht am 
14.04.2004 im „Wochenspiegel“ 
 

Artikel 1 
Änderungen 

 
1. Geändert wird § 6 Abs. 2 wie folgt: 
    Bei Stundensätzen wird  jede angefangene  Stunde als volle Stunde berechnet.  
    Bei Tagessätzen wird jeder angefangene Kalendertag als voller Tag berechnet. 
 
2. Geändert wird  

2.1.  Die Anlage wird als solche gekennzeichnet und wie folgt benannt: 
 Anlage zur Satzung zur Regelung des Kostenersatzes und zur      
 Gebührenerhebung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der   
 Kreisstadt Aue, 
 

     2.2. die Überschrift zur Anlage zur Satzung zur Regelung des Kostenersatzes und  
            zur Gebührenerhebung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der  
            Kreisstadt Aue von Gebührenverzeichnis in Kostenverzeichnis und 
 
     2.3. Personalkosten Satz 3 wie folgt: 
            Für angefangene Stunden werden die vollen Stundenkosten erhoben.  
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Die 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
ausgefertigt am: 24.07.2007 
 
gez. K o h l 
Bürgermeister 
Kreisstadt Aue 
 


